
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Finanzierung umfangreicher investiver und zusätzlicher neuer Unterhaltungsmaßnahmen am 
Gymnasiums Sottrum 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die mit der Samtgemeinde Sottrum gefasste Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung des 
dortigen Gymnasialangebots ist zum 31.12.2034 gekündigt. Der Kreistag hat im Grundsatz-
beschluss vom 11.12.2015 geregelt: „(…) Übergangsweise noch zu gewährende Ansprüche 
aus der gekündigten Finanzierungsvereinbarung (…) beschränken sich jedoch auf das nach der 
jeweiligen Vereinbarung und dem Gesetz zu leistende Mindestmaß. (…)“. Dabei darf das 
Gymnasium Sottrum im Vergleich zu den anderen gemeindlichen Schulträgern und den 
landkreiseigenen Schulen in Bezug auf die baulichen Maßnahmen nicht bessergestellt werden. 
 
Die Gemeinde Sottrum begehrt die Einvernehmensherstellung über Investitionsmaßnahmen in 
Höhe von insgesamt 579.500 € sowie eine Steigerung der Aufwendungen für Unterhaltungs-
maßnahmen für das Schulgebäude des Gymnasiums Sottrum und dessen Außenanlagen um 
5,72 % auf 1.371.000 € für das Haushaltsjahr 2026.  
 
I) Die 579.500 € für Investitionsmaßnamen am Schulgebäude des Gymnasiums Sottrum setzen 
sich aus folgenden Maßnahmen zusammen: 
 

• Portalserver für IServ: Kosten 11.000 €. Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung der 
IServ GmbH. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage des Landkreises stellt dies keine 
notwendige Sofortmaßnahme dar. 

 
• Austausch digitaler Tafeln: Kosten 40.000 € 

Austausch und Neuanschaffung interaktiver Displaysysteme. Die Displays sind nicht 
mehr update-fähig und können nicht mittels Apple AirPlay an die Endgeräte der LuL und 
SuS gekoppelt werden. Der weniger praktikable Anschluss mittels Kabel ist jedoch 
möglich.  

 

Besch l ussvor lage  
Schul- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
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Status:         öffentlich 
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Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 
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• Anschaffung einer großen Reinigungsmaschine: Kosten 10.000 € 

Im Schulgebäude wurden die Reinigungsbezirke umgestellt, woraus sich der Bedarf 
nach einer weiteren großen Reinigungsmaschine ergeben hat. Eine Rücksetzung der 
Reinigungsbezirke macht die zusätzliche Anschaffung obsolet. 

 
• Umrüstung des Schulgebäudes auf LED: Kosten 200.000 € 

Die Umrüstung des Schulgebäudes des Gymnasiums Sottrum auf LED-Beleuchtung 
wurde seitens der Samtgemeinde Sottrum, in Absprache mit der Schulleitung, herunter-
priorisiert. Daher wird die Maßnahme als nicht notwendige Sofortmaßnahme eingestuft. 
Diese Einstufung wurde zudem bereits im Schulausschuss am 24.04.2025 getroffen. 
Dem Schulträger wurde zugestanden diese Maßnahme ohne Beteiligung des Land-
kreises durchzuführen. 

 
• Umrüstung der Turnhalle auf LED: Kosten 72.000 € 

Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 15.126 € seitens des Bundes 
bewilligt. Diese wurden mit Zuwendungsbescheid vom 13.08.2025 bewilligt. Maß-
nahmenbeginn bis spätestens 31.05.2026. Trotz der Förderung des Bundes handelt es 
sich um keine notwendige Sofortmaßnahme – gerade in Hinblick auf die aktuelle Haus-
haltslage des Landkreises. 

 
• Installation einer PV-Anlage inkl. Speicher: Kosten 186.000 € 

Mit dem Projekt wurde bereits 2024 begonnen. Aufgrund personeller Engpässe konnte 
ein Abschluss jedoch noch nicht erreicht werden. Zudem ist die Differenzierung 
zwischen dem Gymnasium Sottrum und der Grundschule Morgenstern, die im selben 
Gebäudekomplex untergebracht ist, nicht möglich. Dies betrifft sowohl die baulichen 
Maßnahmen als auch die Thematik der Einspeisung und der sich daraus ergebenen 
Einnahmen. Die Installation einer PV-Anlage durch die Samtgemeinde ist sinnvoll, aber 
für den Schulbetrieb nicht notwendigerweise erforderlich. 

 
• Einbruchmeldeanlage: Kosten 31.200 € 

Das verbaute Fabrikat ist durch den Hersteller aufgekündigt und die Anlage ist 
reparaturbedürftig. Der Versicherungsträger setzt eine EMA voraus. Trotzdem besteht 
der Versicherungsschutz für das Gebäude weiterhin.  

 
• Feuerwehr-Info/Bediensystem,  

o u. a. Feuerwehr-Info/Bediensystem A3: Kosten 12.300 €  
o und Feuerwehr-Laufkarten (132 Stk.): Kosten 17.000 € 
Seitens der Feuerwehr kam der Hinweis, dass die Neuanordnung der BMA-Displays 
sowie die Anschaffung von überarbeiteten Laufkarten erforderlich wären. Die BMA-
Displays sind in der Örtlichkeit nicht direkt über den Haupteingang zu erreichen. 
Einsatztaktisch bestünde hierdurch ein Gefährdungspotential der Einsatzkräfte. Die 
Anordnung der Displays sowie die aktuellen Laufkarten sind allerdings Teil des aktuell 
bestehenden und abgestimmten Brandschutzkonzeptes für das Gebäude.  

 
II) Die Steigerung der Aufwendungen um 5,72% auf 1.371.000 € für die Unterhaltungs-
maßnahmen des Schulgebäudes und der Außenanlagen des Gymnasiums Sottrum resultieren 
primär aus folgenden Einzelmaßnahmen: 
 

• Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen (Anstieg von 41.500 € auf 136.200 € 
(328,19%)): 

o Pflasterung eines Basketballfelds (24.400 €),  
o Malerarbeiten in 10 Räumen (20.000 €),  
o Umbau Fahrradparkplatz für E-Scooter (8.000 €).  
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Eine umfangreiche Ausführung der oben genannten Maßnahmen würde eine Besserstellung 
des Gymnasiums Sottrum im Vergleich zu den übrigen landkreiseigenen Schulen darstellen. 
Zudem läuft die Verwaltungsvereinbarung zum 31.12.2034 aus und es sind nur Mindestmaß-
nahmen zu leisten. Eine zeitlich dringende Notwendigkeit ist nicht festzustellen.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Das Einvernehmen zur Finanzierung der umfangreichen Unterhaltungs- 
und Investitionsmaßnahmen durch den Landkreis wird nicht hergestellt. 
Der Samtgemeinde Sottrum wird jedoch zugestanden, diese Maßnahmen 
außerhalb der bestehenden Verwaltungsvereinbarung durchzuführen und 
als Schulträger selbst zu finanzieren. Dabei könnten Förderungen aus der 
Kreisschulbaukasse in Anspruch genommen werden. 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Dr. Lühring) 
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